
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 

Schulverwaltungsamt 

Schloßstraße 24 

07318 Saalfeld 

 

 
  

 
 
Eingangsdatum: ___________________________________ 

Änderungsmeldung   

         

Grundschule: 
 
  

PK-Nr. 

Name, Vorname 
des Kindes: 

  

Klasse 
 
 

       

Mit Wirkung vom ………………………………... beantrage/n ich/wir für das o.g. Kind folgende Änderung: 

 
  

 

    

Abmeldung  ⃝ 

  

Eine Abmeldung muss schriftlich bis zum 15. des Monats mit 
Eingangsdatum vorliegen, dass sie zum Monatsende wirksam wird! 

  
  

Änderung 
Betreuungszeit: 

 
 

       ⃝   bis 10 Stunden pro Woche 
  

       ⃝   mehr als 10 Stunden pro Woche 
  

 
Bestätigung durch den/die Hortkoordinator/in: 
 
 
Genauer Tag der Änderung: …………………………………….   Eingangsdatum der Änderung: ……………………………………….. 

 
 
 
Datum, Unterschrift: ……………………………………………………….  

       

       

Namensänderung ⃝ 
neu:   

Änderung der 
Anschrift / 
Telefonnr. 

⃝ 

neu:   

    

  
  



Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 

Schulverwaltungsamt 

Schloßstraße 24 

07318 Saalfeld 

 

 

Änderung der Anzahl der 
kindergeldberechtigten Kinder 
(Nachweis beifügen) 

 

 

        ⃝       Anzahl neu: ………………………………………………… 
  

  

Änderung der Anzahl der Kinder, die 
Schulhort, Kindertageseinrichtung oder 
Kindertagespflege besuchen 
(Nachweis beifügen) 

 

 

        ⃝       Anzahl neu: ………………………………………………… 
  

  

Änderung der Familiensituation:  

Die Eltern sind: 

⃝ verheiratet ⃝ geschieden ⃝ verwitwet 

⃝ 
in eheähnl. 
Gemeinschaft lebend ⃝ 

in gleichgeschlechtl. 
Lebenspartnerschaft lebend ⃝ getrennt lebend 

Bei getrennt lebenden 
Eltern:  

Das Kind lebt  

⃝ überwiegend bei der Mutter ⃝ 
überwiegend 
beim Vater 

⃝ zu gleichen Teilen bei Mutter und Vater 

Angabe des Elternteils, bei dem das Kind überwiegend lebt: 

Ich bin 

(Berücksichtigung der 

aktuellen 

Lebensverhältnisse, ggf. 

mit neuen Partnern): 

⃝ allein lebend ⃝ verheiratet ⃝ 
in eheähnl. Ge-
meinschaft lebend 

⃝ 

in gleichgeschlechtl. 
Lebenspartnerschaft 
lebend 

Name, Vorname des neuen 
Ehe- oder 

gleichgeschlechtlichen 
Lebenspartners 

(Einkommensnachweise erforderlich):   
     

Änderung des 
Bruttoeinkommens 
(voraussichtlich auf Dauer  
mehr oder weniger als 20% des 
Bruttomonatseinkommens) 

⃝ (Bitte Nachweise beifügen) 

        

Unterschrift der 
Eltern: Datum, Unterschrift:  Datum, Unterschrift:   

Vater Mutter 
       



Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 

Schulverwaltungsamt 

Schloßstraße 24 

07318 Saalfeld 

 
 

Folgende Nachweise meines / unseres Einkommens und des Einkommens des mit diesem 
Antrag angemeldeten Hortkindes sind als Anlage beigefügt (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

Eltern leben mit dem 
Kind zusammen => 
Nachweise der Eltern 

Eltern sind getrennt, das Kind lebt 
überwiegend bei einem Elternteil => 

Nachweise des Elternteils, bei dem das 
Kind lebt + ggf. des neuen Ehe- oder 

gleichgeschlechtlichen Lebenspartners 

Eltern sind getrennt, das Kind lebt zu 
gleichen Teilen bei beiden Eltern => 
Nachweise der Eltern 

 

Zu Gebührenbefreiung führende Unterlagen: 

Bescheid über Bürgergeld, Kinderzuschlag, Hilfe zu Lebensunterhalt/Grundsicherung, 
Asylbewerberleistungen; bei Pflegekindern Ausweis für Pflegepersonen 

 

 

. Einkommenssteuerbescheid(e) des Vorjahres (vollständige Bescheide) oder 

Jahresverdienstbescheinigung(en) oder Lohnzettel Dezember des Vorjahres 
(bei Selbständigen werden ausschließlich der Einkommensteuerbescheid oder eine durch 
den Steuerberater bestätigte BWA oder EÜR anerkannt) 

  

 

Nur einzureichen, wenn keine Einkünfte aus nichtselbständiger oder selbständiger Arbeit vorliegen: 

. Bescheide sonstige Leistungen: Arbeitslosengeld I, Elterngeld, BAföG, BAB, Krankengeld, 
verschiedene Renten, Wohngeld, Kurzarbeitergeld, Gründungszuschuss, Insolvenzgeld 

  

. Nachweise für Kapitalerträge, Nachweise für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  

. Sonstige geeignete Unterlagen (bitte angeben, welche): 
 

 

 

Einkommen des Kindes: 

. Unterhaltsleistungen  

. Hinterbliebenenrente  
 

Zu Ermäßigung(en) führende Unterlagen: 

. Kindergeldnachweis ab 2 Kindern (Kontoauszug)   

. Bescheinigungen über Besuch weiterer Kinder der Familie im Hort, in einer 
Kindertageseinrichtung, bei einer Tagesmutter (Kindertagespflege gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 2 
Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz)  

  

 

Abzugsfähige Ausgaben: 

. tatsächlich gezahlte Unterhaltsleistungen (z.B. Ehegattenunterhalt, Kindesunterhalt durch 
Kontoauszug), bei getrennt lebenden Eltern ggf. auch Ausgaben des neuen Ehe- oder 
gleichgeschlechtlichen Lebenspartners 

  


